


„… und was mach‘ ich dann?“ 
–

Prävention von und Umgang 
mit sexueller Gewalt in 

pädagogischen Kontexten"

11.05.23



Kinderschutz-Zentrum

Beratung und Hilfe bei Konfrontation mit Gewalt gegenüber 

Kindern und Jugendlichen.

• Seelische Gewalt

• Körperliche Gewalt

• Sexualisierte Gewalt

• Vernachlässigung

• Häusliche Gewalt



Kein Fall ist
wie der andere!



Das Team



Hilfsangebote des Kinderschutz-Zentrums

Unsere 
Hilfeangebote sind

kostenlos vertraulich
auf Wunsch 

anonym



Hilfeangebote des 

Kinderschutz-

Zentrums 2
• Telefonberatung

• Krisenintervention

• Ambulante Beratung

1. Hilfen im Einzelfall

• Anonyme Fachberatung

• Fortbildungsangebote

2. Angebote für Fachleute



Hilfeangebote des 

Kinderschutz-

Zentrums 3
• Elternabende 

• Fortbildungen

3. Prävention

• Arbeitskreise/Kooperationstreffen

4. Fallunabhängige 
Kooperation und Vernetzung



Allgemeine Angebote der 

Jugendhilfe §§11-24 SBG VIII

Eingangsstufe §27 SGB VIII
Hilfe zur Erziehung

Gefährdungsschwelle §1666 BGB
ggf. Pflicht zur Anrufung des 

Familiengerichts (§8a Abs.3 SGB VIII)

Kindeswohlgefährdung

Hilfekriterien: 
• ergänzend 
• unterstützend
• freiwillig

Gefährdungskriterien:
• erheblich
• nachhaltig
• dauerhaft

Kindeswohlgefährdung



Formen der Kindeswohlgefährdung



Seelische Gewalt - Definition



Vernachlässigung



Vernachlässigung  - Definition

▪Physische Vernachlässigung

Mangelnde Pflege, Aufsicht, Anregung,

Beschäftigung und Missachtung der 

Gesundheit

▪Emotionale Vernachlässigung 

Gleichgültigkeit, leere Versprechungen, 

emotionale Unnahbarkeit, Ablehnung 

und Liebesentzug 



Körperliche Misshandlung       
Definition

Gewaltsame Handlungen wie z.B.

▪Schläge

▪Bisse

▪Schütteln

▪Gewaltsames Füttern

▪Verbrennungen

▪Herbeiführen von Stürzen

▪Stiche

die zu Verletzungen führen (bzw. führen können)



Sexuelle Gewalt – Definition

•

•

•



Sexuelle Gewalt – Definition

• Das Kind ist aufgrund seiner Entwicklung nicht in der Lage das

Geschehen/Folgen zu überblicken

• Das Kind kann nicht frei zustimmen, weil es emotional

eingebunden ist/wird

• Heimlichkeit, Peinlichkeit, Drohungen

• Geheimhaltungsdruck

• Sprachlosigkeit, Hilflosigkeit, Wehrlosigkeit



Statistische Zahlen 2

• Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

• Studie 2011 (Häuser, Schmutzer, Brähler & Glaesmer)

→ Befragung von 2.504 Menschen zwischen 14 und 90 Jahren

• 12,6% Betroffene von sex. Missbrauch in Kindheit und Jugend, davon

• 15,2 % Frauen

• 9,6 % Männer

 Ergebnisse entsprechen anderen vergleichbaren internationalen Studien



Statistische Zahlen 3

•

•

•

•

•

•



Statistische Zahlen 4

•

•

•

•

•



Gründe. warum Kinder, die Opfer 
sexualisierter Gewalt wurden, schwer 
über Übergriffe sprechen können

•

•

•

•

•

•



Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz 
(KKG)
§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 

Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung
(1)Werden

1. Ärztinnen oder Ärzten, …

2.  Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung,

……

7.  Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und 
den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den 
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.



Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz 
(KKG)

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 
gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür 
erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind diese zu 
pseudonymisieren.

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen 
nach Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden 
des Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; 
hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind 
die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen.



Austauschen

•

•

•

•

•

•



Voraussetzung für die Umsetzung des 
Schutzauftrages



Vielen Dank für 
Eure Aufmerksamkeit!

☺
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